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Elterninformationen Babenhausen, 17.7.2023 
 

 Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
bevor wir alle in die Sommerferien starten, möchte ich Ihnen noch einige Informationen 
zukommen lassen, die für das kommende Schuljahr 2023/24 von Bedeutung sind. 
Und natürlich möchte ich Ihnen und Ihren Familien im Namen von Schulleitung und 
Verwaltung ganz herzlich für Ihre Zusammenarbeit, vor allem aber für das angesichts der 
Erkrankungssituation in der Schulleitung und die damit verbundenen Folgen gezeigte 
Verständnis ganz herzlich danken. 
Im Namen von Schulleitung und Verwaltung wünsche ich Ihnen und Ihren Familien für die 
Sommerferien alles Gute und natürlich auch einige erholsame Tage fern von Schule und 
Arbeit. 
 
Rainer Becker, Schulleiter 
 

Termine 
Schuljahr 
2023/24 

Unterrichtsbeginn nach den Sommerferien: Mo., 4.9.2023 
(findet in allen Jahrgängen bei der Klassenleitung statt) 
 

Jahrgang 5 Einschulung ab 9:45 Uhr (in zwei Klassengruppen 
nacheinander – separate Elterninfo folgt) 
 

Jahrgänge 6 und 7 Unterrichtsbeginn zur 1. Stunde (7:45 Uhr) 
Unterrichtsende nach der 4. Stunde (11:05 Uhr) 

 

Jahrgänge 8 und 9 Unterrichtsbeginn zur 2. Stunde (8:30 Uhr) 
Unterrichtsende nach der 5. Stunde (12:05 Uhr) 

 

Jahrgang 10 
PUSCH + IK 

Unterrichtsbeginn zur 3. Stunde (9:35 Uhr) 
Unterrichtsende nach der 6. Stunde (12:50 Uhr) 

 

Tag der dt. Einheit  3.10.23 
Herbstferien   23.10. - 27.10.23 
Weihnachtsferien  27.12.23 – 12.1.24 
Halbjahreszeugnisse  2.2.24 
Rosenmontag  12.2.24 (1. beweglicher Ferientag) 
Osterferien   25.3. – 12.4.24 
Christi Himmelfahrt  9.5.24 
Tag nach Chr. Himmelfahrt 10.5.24 (2. beweglicher Ferientag) 
Pfingstmontag  20.5.24 
Fronleichnam   30.5.24 

Tag nach Fronleichnam 31.5.24 (3. beweglicher Ferientag) 
Zeugnisausgabe  12.7.2024 
Sommerferien  15.7. – 23.8.24 
 
Bzgl. Terminaktualisierungen bitte ich um Beachtung unserer Homepage. 
 

Ergebnisse 
Pädag. Tag  

Im Rahmen des Päd. Tages im Mai 2023 wurde eine ganze Reihe von 
Schulentwicklungsthemen weiter- bzw. abschließend bearbeitet. Es ging dabei unter der 
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Überschrift „JSS-Förderkonzept“ um die Themen „Bildungssprache Deutsch“, 
„Medienbildungskonzept“ und „Arbeit mit dem individuellen Förderplan –  
vorbeugende Maßnahmen – Fördern und Fordern“. Die Arbeitsergebnisse konnten 
zwischenzeitlich weitestgehend auch in den einzelnen Gremien beraten werden und 
können nun ab dem nächsten Schuljahr in unsere Arbeit einfließen. 

 Ein sehr wichtiges Thema im Bereich „Bildungssprache Deutsch“ ist hierbei die 
Vorgabe, dass ab 2023/24 in den Jahrgängen 9 und 10 in allen Fächern ein 
einheitliches Korrekturkonzept und ein einheitlicher Fehlerindex bei der 
Bewertung der Rechtschreibung in schriftlichen Leistungstests zu verwenden ist. 
Hierzu wurde beschlossen, dass eine fächerübergreifende Arbeitsgruppe einen 
entsprechenden Leitfaden ausarbeitet. Informationen zu dieser Neuerung werden am 
ersten Elternabend bzw. per Mail-Verteilung bekanntgegeben und den Schüler:innen vor 
der Verwendung durch die Lehrkräfte erläutert. 

 Ebenfalls dem Thema „Bildungssprache Deutsch“ zuzurechnen ist die geplante 
Initiative, ab kommendem Schuljahr für Schüler:innen der Jahrgänge 5 und 6, die 
besondere Probleme im Fach Deutsch haben, ein spezielles Förderangebot 
einzurichten. 

 Das nun vorliegende „Medienbildungskonzept“ beinhaltet sehr detaillierte Aussagen 
zu Kompetenzen, die die Schüler:innen an bestimmten Stationen ihrer Schullaufbahn 
erwerben sollen sowie, zeitlich zugeordnet, erste Unterrichtseinheiten zum Erwerb 
spezifischer Kompetenzen. 
Bzgl. der Nutzung digitaler Medien wurde zudem eine „Nutzungsvereinbarung für das 
JSS-WLan“ erstellt - sie beschreibt die Bedingungen, unter denen das Schul-WLan mit 
privaten Endgeräten benutzt werden darf. Diese „Nutzungsvereinbarung“ erhalten 
Sie zusammen mit diesem Schreiben, sie ist aber auch auf der Homepage unter 
„Schulprofil“/“Schul- und Hausordnung“ zu finden. Damit Ihr Sohn/Ihre Tochter 
das Schul-WLan nutzen kann, benötigen wir dann noch die Bestätigung und 
Anerkennung dieser Regeln durch Sie und Ihren Sohn/Ihre Tochter. Hierzu 
erhalten Sie nach den Sommerferien eine entsprechende Aufforderung. 
 

Lerncamp in 
den Ferien 

Auch in den kommenden Sommerferien ist wieder ein Lerncamp geplant. Dieses findet vom 
28.08. bis 31.08. statt. 
 

Aufwertung 
„politische 
Bildung“ 

Ab dem kommenden Schuljahr werden die Jahrgänge 6 und 10 aufgrund einer 
entsprechenden Zuweisung des Kultusministeriums über eine zusätzliche Unterrichtsstunde 
im Themenfeld „Politische Bildung“ verfügen. 
 

Baumaß-
nahmen 

B26 – Durchfahrt Babenhausen 
Mit Beginn der Sommerferien wird die durch Babenhausen führende B26 über mehrere 
Monate hinweg sowohl erneuert als auch auf neue Verkehrsführungen umgestellt. Folgende 
Informationen hat die Stadt Babenhausen hierzu auf ihrer Homepage veröffentlicht: 

Die Maßnahme wird in mehrere Bauabschnitte unterteilt sein, die insgesamt 22 
Bauphasen umfassen. Der erste Bauabschnitt wird pünktlich mit Beginn der 
Sommerferien am 24.07.2023 starten. Dieser erste Abschnitt betrifft den Bereich der 
Kreuzung Darmstädter Straße/Aschaffenburger Straße/Hindenburgstraße auf Höhe 
der großen Unterführung und erstreckt sich östlich bis zum Ende der P+R-Anlage. 

Der Übergang zwischen den einzelnen Bauabschnitten wird fließend sein, und es ist 
geplant, den ersten Abschnitt bis zum Ende der Sommerferien abzuschließen.  
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Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass diese Baumaßnahmen vorübergehende 
Verkehrsbeeinträchtigungen mit sich bringen wird. Wir bitten Sie um Verständnis 
und Geduld während dieser Bauphase. Für weitere Informationen und eventuelle 
Rückfragen steht Ihnen Hessen Mobil zur Verfügung. 

Da davon auszugehen ist, dass diese Baumaßnahme ganz erheblichen Einfluss auf 
die Gesamtverkehrssituation haben wird, bitte ich schon jetzt um entsprechende 
Berücksichtigung in Bezug auf das am 3.9.2023 beginnende Schuljahr. 
 
Bauarbeiten auf unserem Schulhof und um die Sporthallen herum 
Die seit Jahren ausstehenden Arbeiten zur Fertigstellung der provisorischen Bereiche 
unseres Schulhofes, der Bau der Parkplätze entlang der Straße sowie die Errichtung der 
Fahrradstellplätze hat mit den Vorarbeiten für die Parkplätze bereits begonnen. Aufgrund 
der vielfältigen Einzelarbeiten und ihrer Verbindungsstellen muss in den nächsten Monaten 
mit wechselnden Verkehrssituationen gerechnet werden. 
Wegen der neuen Situationen und der damit einhergehenden Unübersichtlichkeit für 
alle Mitglieder der Schulgemeinde bitte ich um besondere Vorsicht und vor allem 
rücksichtsvolles Verhalten aller. 
 
Renovierungsarbeiten in der sog. „alten Sporthalle“ 
In der rechts gelegenen Sporthalle müssen der gesamte Boden grundhaft erneuert und 
diverse weitere Arbeiten durchgeführt werden. Die Arbeiten haben bereits begonnen und 
werden leider eine längere Sperrung der Halle mit sich bringen. 
 

Infos zum 
Thema 
„Künstliche 
Intelligenz“ 

Kürzlich gab das Kultusministerium Informationen für Schulen zum Thema „Künstliche 
Intelligenz“ bekannt – diese können unter folgendem Link aufgerufen werden: 
https://digitale-schule.hessen.de/unterricht-und-paedagogik/handreichung-kuenstliche-
intelligenz-ki-in-schule-und-unterricht 
 

Anträge auf 
Unterrichts-
befreiung 
und 
Beurlau-
bung 

Zur Erinnerung … bitte wie immer beachten! 
Die Genehmigung von Unterrichtbefreiung unterliegt bestimmten schulrechtlichen Regeln. 
Bitte beachten Sie, was hierbei gilt – insbesondere auch bzgl. der geltenden Fristen: 

 Für alle Unterrichtsbefreiungen muss ein schriftlicher Antrag inkl. Begründung gestellt 
werden. 

 Anträge zur Unterrichtsbefreiung für bis zu zwei Tage werden an die Klassenlehrkraft 
gerichtet. 

 Anträge für Unterrichtsbefreiungen von mehr als zwei Tagen bzw. für Tage direkt vor 
oder nach Ferien sind an die Schulleitung zu richten. 

 Für Befreiungen direkt vor Ferien muss der Antrag spätestens vier Wochen vor Beginn 
der beantragten Beurlaubung bei der Schulleitung eingehen. 

 Für Befreiungen direkt nach den Ferien muss der Antrag spätestens vier Wochen vor 
Ferienbeginn gestellt werden. 

Weitere Details - auch zu den Themen „Religiöse Feiertage“ und „Sportunterricht“ - können 
Sie der „Verordnung zur Gestaltung des Schulverhältnisses (VOGSV)“ entnehmen. Diese 
ist auf der Homepage des Kultusministeriums unter „Schulrecht“ einzusehen. 
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